
Fahrplan rund um die Geburt
Die wichtigsten Informationen für (werdende) Eltern in Laatzen



Was? Wann? Wo? Kosten

Prävention & Gesundheit

Unterlagen
Schwangerschafts-
beratung
Anonyme Beratung, 
Psychosoziale Beratung, 
Schwangerschaftskonflikt-
beratung (§ 219 StGB), Be-
ratung in Fragen der Fami-
lienplanung und Verhütung, 
Begleitung und Information 
sowie Vermittlung konkreter 
Hilfen, auch finanzieller Art.

Während der 
Schwanger-
schaft oder 
im Vorfeld der 
Kinderplanung

Schwangeren- und 
Schwangerschafts- 
konfliktberatung

Alte Rathausstr. 41
30880 Laatzen
Tel: 0511 8744660

kostenfrei keine Unterlagen 
erforderlich

Gynäkologische
Untersuchung

Regelmäßige Vorsorge-
untersuchungen während 
der Schwangerschaft. 
Ausstellung des Mutter-
passes.

Ab Beginn der 
Schwangerschaft

Dr. U. Ahlschwede und 
R. Löhr-Schulz
Pettenkofferstraße 2a
30880 Laatzen
Tel: 0511 8236740

Leistungsumfang
der Krankenkassen

Elektronische       
Gesundheitskarte

Frauenärztin S. Wysocki
Würzbürger Str. 8A, 
30880 Laatzen
Tel: 0511 821462



Hebammen

Beratung, Vorsorge,
Geburtsvorbereitung,
Wochenbettbetreuung 
und Rückbildungskurse

Geburtsklinik bzw.
Geburtseinrichtungen

Beratung, Begleitung, 
Versorge, Information, 
Stationäre Aufnahme, 
U1/U2-Untersuchungen

Kinderärzte

U-Untersuchungen

Ab Beginn der 
Schwangerschaft

Anmeldung 
soll ab der 30. 
Schwanger-
schaftswoche 
erfolgen

Während der 
Schwangerschaft

Dr. E. Hummel
Albert-Schweitzer-Str. 4
30880 Laatzen
Tel: 0511 823535
 
Internet: 
www.frauenaerzte-im-
netz.de 

www. hebammen-
niedersachsen.de;  
hebammenzentrale@
region-hannover.de 
oder über die Kranken-
kasse erfragen

Geburtskliniken in der 
Region Hannover

Praxis
Dr. Wassmann
Ahornstr.5
30880 Laatzen
Tel: 0511 824782

Leistungsumfang
der Krankenkassen

Leistungsumfang  
der Krankenkassen

Leistungsumfang  
der Krankenkassen

Elektronische       
Gesundheitskarte

Elektronische       
Gesundheitskarte, 
Mutterpass

Elektronische       
Gesundheitskarte
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G
e
s
u
n
d
h
e
it



U-Untersuchungen

Krankenversicherung 
für das Kind

Neugeborenen (meist 
familienversichert). Nach 
der Anmeldung bekommt 
das Kind eine eigene 
elektronische Gesund-
heitskarte 

Familienhebamme und Fa-
milienkrankenschwestern
Fachkraft, die Familien mit 
Säuglingen und Kleinkindern 
in belasteten Situationen 
begleitet.

Ab der Geburt

Direkt nach der 
Geburt anmelden

Während der 
Schwangerschaft 
und bis zum 1. 
bzw. 3. Lebens-
jahr des Kindes

Praxisgemeinschaft 
Dr. Helmbold
Hildesheimer Str. 85
30880 Laatzen 
Tel: 0511 873856
Internet: www.kinder-
aerzte-im-netz.de

Kinderärzte

Bei der Krankenkasse 
des mitversicherten 
Elternteils

Frühe Hilfen
Marktplatz 2
30880 Laatzen
Tel: 0511 8205-5908

Leistungsumfang
der Krankenkassen

Keine zusätzlichen 
Kosten

kostenfrei

Gelbes U-Heft,  
Elektronische       
Gesundheitskarte, 
Impfpass

Geburtsurkunde des 
Kindes, ausgefülltes 
Formular der  
Krankenkasse

keine Unterlagen 
erforderlich

Was? Wann? Wo? Kosten Unterlagen
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Willkommensdienst
für Eltern mit Neugebo-
renen

Der Willkommensdienst 
informiert Eltern über 
Unterstützungsangebo-
ten, Kinderbetreuung und 
weitere familienrelevante 
Themen. Zusätzlich wird 
ein Geschenk überreicht. 

Geburtsvorbereitung- 
und Rückbildungskurse

Zum Willkom-
mensfrühstück 
werden Eltern 
zeitnah nach 
der Geburt 
eingeladen. Für 
Familien, die 
nicht teilnehmen 
können, sind 
Hausbesuche 
durch Fachkräfte 
möglich.

Nach Rücksprache. 
Anmeldung unter 
Tel:
0511 8205-5908

Frühe Hilfen
Marktplatz 2
30880 Laatzen
Tel: 0511 8205-5908,
E-Mail:
frühehilfen@laatzen.de

Hebammenzentrale 
der Region Hannover
Tel: 0511 616-10101,
E-Mail:
hebammenzentrale@
region-hannover.de

kostenfrei keine Unterlagen 
erforderlich

Elektronische        
Gesundheitskarte

Leistungsumfang 
der Krankenkassen

Was? Wann? Wo? Kosten Unterlagen



Behörden/Ämter

Vaterschaftsanerken-
nung, -feststellung und 
-anfechtung

Die Vaterschaftsanerken-
nung ist wichtig für Eltern, 
die nicht verheiratet sind.

Sorgeerklärung abge-
ben (bei unverheirateten 
Eltern)

Nicht miteinander verhei-
ratete Eltern müssen eine 
öffentliche Sorgeerklä-
rung abgeben, wenn sie 
das gemeinsame Sorge-
recht für ihr Kind haben 
möchten.

vor oder nach der 
Geburt

vor oder nach der 
Geburt

Beistandschaften 
Stadt Laatzen 
Marktplatz 13
30880 Laatzen
Tel: 0511 8205-9320
Tel: 0511 8205-9321
E-Mail:
beistandschaften@
laatzen.de

Beistandschaften 
Stadt Laatzen 
Marktplatz 13
30880 Laatzen
Tel: 0511 8205-9320
Tel: 0511 8205-9321
E-Mail: 
beistandschaften@
laatzen.de

kostenfrei und    
Terminierung

kostenfrei und    
Terminierung

gültige Ausweispapiere, 
weitere Unterlagen auf 
Nachfrage

gültige Ausweispa-
piere, weitere Unter-
lagen auf Nachfrage
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Anmeldung beim Stan-
desamt

Die Geburtsdaten des 
Kindes werden in der Ge-
burtsklinik aufgenommen 
und an das zuständige 
Standesamt übermittelt. 
Mit der Anmeldung beim 
Standesamt erfolgt eine 
automatische Anmeldung 
beim Einwohnermelde-
amt.

Kita-/Krippenplatz bzw. 
Kindertagespflege

Betreuungsangebote für 
Kinder ab dem 1. Lebens-
jahr

innerhalb einer 
Woche nach der 
Geburt

Anmeldungen: 
Krippe: Nach der 
Geburt möglich 
Kindergarten: mit 
Vollendung des 2. 
Lebensjahres
Tagespflege: Bei 
der Suche nach 
einem Betreuungs-
platz. Jederzeit 
nach Bedarf. 

Standesamt der Stadt, 
in der das Kind gebo-
ren wurde.
Zusätzliche Urkunden 
können nur bei dem 
Standesamt beantragt 
werden, wo das Kind 
geboren wurde.

Kindertagesstätten 
Stadt Laatzen
Marktplatz 13
30880 Laatzen
Tel: 0511 8205-5309 
oder -5308 oder -5306
Stadt Laatzen
Kindertagespflege 
Marktplatz 13
30880 Laatzen
Tel: 0511 8205-5504/5510

Neben den freien 
Urkunden für die 
Beantragung von 
Mutterschaftshilfe, 
Kindergeld und 
Elterngeld können 
weitere gebühren-
pflichtige Urkunden 
beantragt werden. 
Hier kostet die erste 
Urkunde 15,- €, jede 
weitere 7,50 €.

Geburtsbescheini-
gung Kind, Geburts-
urkunden sowie 
Personalausweise 
und Heiratsurkunde 
Eltern. Wenn nicht 
verheiratet: Vater-
schaftsanerkennung 
und Sorgerechterklä-
rung. Wenn Kindes-
mutter geschieden: 
Heiratsurkunde und 
Scheidungsurteil. 
Bei gemeinsamen 
Vorkindern: Geburts-
urkunde der Kinder 

Kostenfreie Beratung keine

Was? Wann? Wo? Kosten Unterlagen



Finanzen

Mutterschaftsgeld bean-
tragen

Sicherung des Einkom-
mens während der Mutter-
schutzfrist (6 Wochen vor 
und 8 Wochen nach der 
Geburt)

Mutterschutzlohn:
Lohnzahlung bei einem 
Beschäftigungsverbot in 
der Schwangerschaft 

Anspruch         
besteht während 
des gesetzlichen 
Mutterschutzes. 
Auch bei Fehl-
geburten ab der 
13. Schwanger-
schaftswoche gilt 
Mutterschutz 
Ab 13 Woche: bis 
zu 2. Wochen
Ab 17. Woche: 
bis zu 6 Wochen
Ab 20. Woche: 
bis zu 8 Wochen

Bei ärztlichen 
oder betriebli-
chem Beschäfti-
gungsverbot

Für privat- oder Familien-
versicherte: 
Bundesamt für Soziale 
Sicherung

Service-Nummer 
0228 619 1888
E-Mail: 
poststelle@bas.bund.de

kostenfrei 
Arbeitgeberleistung

Ärztliches oder be-
triebliches Beschäfti-
gungsverbot

Was? Wann? Wo? Kosten Unterlagen



Leistung vom Jobcenter

Mehrbedarf für Schwan-
gere sowie einmalige 
Leistungen für Schwan-
gerschaft und Geburt       
(z. B. Schwangerschafts-
bekleidung, 
Babyerstausstattung) 

Bundesstiftung „Mutter 
und Kind“

Finanzielle Unterstüt-
zung für Schwangere 
in Notlagen (Schwan-
gerschaftsbekleidung, 
Babyausstattung, Wohn-
raumausstattung)

Mehrbedarf. ab 
der 13. Schwan-
gerschaftswoche 
Erstausstattung: 
Antrag während 
der Schwanger-
schaft möglich 

Jobcenter 
Senefelderstr. 15
30880 Laatzen
Tel: 0511 6559 1000
Antrag auch online 
möglich

Jede Schwangerenbe-
ratungsstelle 

kostenfrei

kostenfrei

Mutterpass, ggf. wei-
tere Nachweise
Empfehlung: Die 
Antragstellung sollte 
möglichst direkt nach 
Erhalt des Mutterpas-
ses erfolgen.

Personalausweis 
oder Reisepass, Mut-
terpass, Mietvertrag, 
Einkommensnach-
weise, Bescheide 
vom Jobcenter über 
die Gewährung von 
Sonderleistungen,
Nachweise über 
Einkommen und 
Vermögen
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Ehrenpatenschaft bei 
Mehrlingen

Das Land Niedersachsen 
unterstützt Familien mit 
Mehrlingsgeburten ab 
Drillingen. Je Kind werden 
250 € zur Geburt und 250 
€ zur einschulung gezahlt. 
Gleichzeitig übernimmt 
das Land die Ehrenpaten-
schaft. 

Antragstellung 
innerhalb von 12 
Monaten nach 
der Geburt bzw. 
nach der Ein-
schulung

Niedersächsisches 
Landesamt für Soziales, 
Jugend und Familie
Domhof 1
31134 Hildesheim
Tel: 05121 304-0

kostenfrei Geburtsurkunden 
der Kinder
Nachweis über den 
Hauptwohnsitz
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Kindergeld beantragen

Kinderzuschlag bean-
tragen

Unterstützung für Fa-
milien mit geringem bis 
mittlerem Einkommen.

Anspruch ab dem 
Monat der Geburt
- bis max. 25 
Jahre bei Ausbil-
dung/Studium/der 
Suche danach
- Kinder mit Be-
hinderung ohne 
Altersbegrenzung 

Wenn das 
Einkommen der 
Eltern knapp 
reicht. Voraus-
setzung: Kinder-
geldanspruch, 
Kind unter 25, 
im Haushalt der 
Eltern lebend 
Lebensjahres des 
Kindes

Besucheranschrift: Fa-
milienkasse Niedersach-
sen-Bremen 
Vahrenwalder Str. 269 
a-d, 30179 Hannover
Postanschrift: 
Familienkasse Nieder-
sachsen-Bremen, 30131 
Hannover
Tel: 0800 4555-530
E-Mail: Familienkasse-
Niedersachsen-Bremen@
arbeitsagentur.de
Antragstellung:https://
www.arbeitsagentur.de/
familie-und-kinder
oder per Post
Besucheranschrift: 
Familienkasse Niedersach-
sen-Bremen 
Vahrenwalder Str. 269 a-d, 
30179 Hannover
Postanschrift: 
Familienkasse Nieder-
sachsen-Bremen, 30131 
Hannover
Tel: 0800 4555-530
Antragstellung: https://www.
arbeitsagentur.de/familie-
und-kinder oder per Post 

kostenfrei

kostenfrei

Ausgefülltes An-
tragsformular: Kin-
dergeld und Anlage 
Kind, Geburtsurkun-
de, Steuer-
identifikationsnummer 
des Kindes 

Ausgefülltes An-
tragsformular, Ein-
kommensnachweise, 
Nachweise über 
Wohnkosten (z.B. 
Mietvertrag)

Was? Wann? Wo? Kosten Unterlagen
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Elterngeld beantragen
Das Elterngeld ist eine 
Leistung für Eltern, die nach 
der Geburt zu Hause bleiben 
oder weniger arbeiten, um 
sich um ihr Kind zu küm-
mern.
Ausgleich für das Einkom-
men, das nach der Geburt 
wegfällt.
Elterngeld gibt es auch für 
Eltern, die vor der Geburt 
kein Einkommen hatten.

Wohngeld beantragen
Wohngeld kann beantragt 
werden, wenn durch das 
eigene Einkommen der Le-
bensunterhalt nicht gedeckt 
werden kann (Mietzuschuss) 

Bürgergeld
Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts für 
erwerbsfähige Personen 
mit geringem oder keinem 
Einkommen, einschließlich 
Kosten für Unterkunft und 
Heizung 

Finanzielle Unter-
stützung zur Siche-
rung des Lebens-
unterhaltes, wenn 
das Einkommen 
nicht ausreicht. 

jederzeit bei Bedarf

bei Hilfebedürftig-
keit nach Antrag-
stellung beim 
Jobcenter 

Stadt Laatzen
Marktplatz 13
30880 Laatzen
Tel: 0511 8205-5640
E-Mail: 
Elterngeld@laatzen.de

Stadt Laatzen
Wohngeld, Unterhaltsvor-
schuss und Elterngeld
Marktplatz 13
30880 Laatzen
Tel: 0511 8205-5601

Jobcenter 
Senefelderstr. 15
30880 Laatzen
Tel: 0511 6559 1000
Antrag auch online 
möglich.

kostenfrei

kostenfrei

kostenfrei

Ausgefülltes Antrags-
formular, Geburts-
urkunde im Original für 
die Beantragung von 
Elterngeld, Aufenthalts-
titel, Bescheinigung der 
Krankenkasse über die 
Zahlung von Mutter-
schaftsgeld, Bestäti-
gung des Arbeitgebers 
über die Dauer der 
Elternzeit, Einkom-
mensnachweise 
 
Ausgefülltes Antrags-
formular, Nachweis 
über Einkommen, 
Nachweis über Miete

Antrag (online oder beim 
Jobcenter),  Personal-
ausweis oder Aufent-
haltstitel, Kontoauszüge, 
Nachweis über Einkom-
men und Vermögen, 
Mietvertrag bzw. Nach-
weis der Unterkunftskos-
ten, Krankenversiche-
rungsnachweis

Was? Wann? Wo? Kosten Unterlagen



werden, wenn durch das
eigene Einkommen der
Lebensunterhalt nicht
gedeckt kann.

Haushaltshilfe

Wird gewährt, wenn eine 
Weiterführung des Haus-
halts z.B. aus gesundheit-
lichen Problemen nicht 
möglich ist und  keine an-
dere im Haushalt lebende 
Person den Haushalt 
führen kann.

Unterhaltsvorschuss

Anspruch hat ein Kind, 
welches bei einem seiner 
Elternteile lebt, der allein-
erziehend ist und nicht 
oder nicht regelmäßig 
Unterhalt vom anderen 
Elternteil erhält. 

jederzeit bei Be-
darf (auch bereits 
in der Schwan-
gerschaft)

Bei Bedarf bis 
zum vollendeten 
18. Lebensjahr 
des Kindes

Krankenkasse

Stadt Laatzen
Marktplatz 13
30880 Laatzen
Tel: 0511 8205-5630 
oder -5631 oder -5632

kostenfrei

kostenfrei

Einkommen/Vermö-
gen, Kontoauszüge, 
Mietvertrag, Kopie 
der Bank- und Kran-
kenversichertenkarte

Mutterpass, Attest 
von Ärztin/vom Arzt 
oder Bescheinigung 
der Hebamme über 
Notwendigkeit einer 
Haushaltshilfe

Ausgefülltes An-
tragsformular, 
Aufenthaltstitel, Ge-
burtsurkunde Kind,
Vaterschaftsaner-
kennung, ggf.
Scheidungsurteil 
bzw. Nachweis vom 
Rechtsanwalt über 
das Getrenntleben
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Arbeit

Schwangerschaft bei der 
Arbeitsstelle bekannt 
geben

Frühestmöglich Schwan-
gerschaft bekanntgeben, 
um die Einhaltung des 
Mutterschutzes zu ge-
währleisten

Elternzeit anmelden

Informationen rund um die 
Elternzeit über www.bmfsj.
de: Familie-Elterngeld/
Elternzeit-Alles Wissens-
werte zur Elternzeit im 
Überblick

Keine Frist

Spätestens 
sieben Wochen 
vor Beginn der 
Elternzeit

Arbeitgeber

Arbeitgeber

kostenfrei

kostenfrei

Ggf. Mutterpass

Schriftliche, form-
lose Anmeldung

A
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Beurkundung Vater-
schaftsanerkenn- 
ung/Sorgerechtser- 
klärung abgeben 
(bei unverheirateten  
Eltern) 

Was? Wann? Wo? Kosten Unterlagen
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Vor der Geburt

Besuch Gynäkologe/Gynäkologin
Suche Hebamme
Suche Geburtsklinik 
Suche Kinderarzt

 
ab Beginn der Schwangerschaft
ab Beginn der Schwangerschaft
während der Schwangerschaft
während der Schwangerschaft

nach der Geburt

U-Untersuchungen wahrnehmen 
Krankenversicherung für das Kind 
abschließen

ab der Geburt
sofort nach der Geburt

Antrag Mutterschaftsgeld

Leistungen vom Jobcenter  
(Mehrbedarf, Schwangerschafts-
kleidung und Babyausstattung ) 
ggbfls. Antrag Mutter-Kind-
Stiftung

vor und nach der Geburt 
 
vor und nach der Geburt

Anmeldung Standesamt (automatisch) 

Anmeldung Einwohnermeldeamt 
Suche Kita-/Krippenplatz

innerhalb einer Woche nach 
Geburt 
erfolgt automatisch 
Krippe: nach der Geburt 
Kita: mit Vollendung des 2. 
Lebensjahrs 

Antrag Kindergeld 

Antrag Kinderzuschlag
Antrag Elterngeld
Antrag Wohngeld
Antrag Unterhaltsvorschuss
Antrag Arbeitslosengeld
Antrag Haushaltshilfe

ab Erhalt Geburtsbescheinigung und 
Steueridentifikationsnummer/Kind 
ab der Geburt  
innerhalb erste drei Monate nach der Geburt 
bei Bedarf
bei Bedarf
bei Bedarf
bei Bedarf (auch in der Schwangerschaft) 

Bescheinigung/Schwangerschaft 
spätestens 7 Wochen vor der 
Geburt
Babyausstattung: 2-3 Monate vor 
dem errechneten Termin 

ab 5-6 Schwangerschaftsmonat

Bekanntmachung Schwanger-
schaft bei der Arbeitstelle  
Anmeldung Elternzeit 

keine Frist 

spätestens 7 Wochen vor  
Beginn/Elternzeit 

Prävention und Gesundheit 

Beurkundung Anerkennung 
Vaterschaft  
Sorgeerklärung abgeben (bei 
unverheirateten Eltern) 

Auf einen Blick 

Behörden und Ämter  

Finanzen

Arbeit 



Impressum
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Der Bürgermeister

Marktplatz 13
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Internet: www.laatzen.de
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